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Betreff:  

Teilfortschreibung Einzelhandelskonzept 2025 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Über die während des Beteiligungsverfahrens der Öffentlichkeit und der betroffenen 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange analog einem Bebauungsplan-
verfahren gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) vorgebrachten Stellungnahmen 
wird gemäß Beschlussentwurf der Verwaltung (Anlagen 1 bis 3 zur Vorlage 
2025/3315) entschieden. Die Anlagen der Vorlage sind Bestandteil dieses Beschlus-
ses. 
 

2. Die Teilfortschreibung Einzelhandelskonzept 2025 wird als Ergänzung zum bisheri-
gen Einzelhandelskonzept (Fortschreibung 2017) als städtebauliches Entwicklungs-
konzept nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB in der beigefügten Fassung beschlossen (An-
lage 4 zur Vorlage Nr. 2025/3315).  
 

3. Die nicht auf die Nahversorgung bezogenen Zielaussagen und Empfehlungen des 
Einzelhandelskonzeptes (Fortschreibung 2017) behalten weiterhin ihre Gültigkeit. 

 
 
gezeichnet: 
 In Vertretung 
Richrath Deppe 
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I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren 
 

 Nein (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet) 
 

 Ja – ergebniswirksam 
Produkt: PN0905 Sachkonto: 526100 
Aufwendungen für die Maßnahme: 37.100 € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 
 Ja – investiv 
Finanzstelle/n:       Finanzposition/en:       
Auszahlungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt 
 Ansätze sind ausreichend 
 Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle       
 in Höhe von       € 
 

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:       
 Personal-/Sachaufwand:       € 
 Bilanzielle Abschreibungen:       €  

Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschrei-
bungen. 

 Aktuell nicht bezifferbar  
 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:       

 Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten):       € 
Produkt:       Sachkonto       
 
Einsparungen ab Haushaltsjahr:       

 Personal-/Sachaufwand:       € 
Produkt:       Sachkonto       
 

 ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:              
 
II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes: 

Klimaschutz  
betroffen 

Nachhaltigkeit 
 

kurz- bis 
mittelfristige 

Nachhaltigkeit 

langfristige Nach-
haltigkeit 

 

 ja   nein   ja   nein  ja   nein  ja   nein 
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Begründung: 
 
Anlass: 
Das im Jahr 2017 fortgeschriebene Einzelhandelskonzept für die Stadt Leverkusen bil-
dete in den letzten sieben Jahren die Grundlage für alle einzelhandelsrelevanten Ent-
scheidungen der Stadt Leverkusen. Die Praxis der Bauleitplanung und der Genehmi-
gungsverfahren insbesondere von Vorhaben des großflächigen Einzelhandels hat zwi-
schenzeitlich aber gezeigt, dass das Konzept einer Teilfortschreibung bedarf. Zum einen 
haben sich durch Betriebsaufgaben, -neueröffnungen und -erweiterungen so weitge-
hende Veränderungen im Bestand ergeben, dass die Datenbasis keine rechtssichere 
Bewertungsgrundlage mehr darstellt. Zum anderen haben sich u. a. durch die Neuauf-
stellung des Einzelhandelserlasses NRW im Jahr 2021 die rechtlichen Vorgaben auf 
Landesebene in einem nicht unerheblichen Maße verändert. Hinzu kommt, dass sich 
der Einzelhandel einem zunehmenden Wettbewerb unter veränderten Rahmenbedin-
gungen (u. a. Online-Handel, Corona-Pandemie) ausgesetzt sieht. 
 
Da das Einzelhandelskonzept vor diesem Hintergrund regelmäßig überprüft (in der Re-
gel alle fünf bis sieben Jahre) und an wesentliche Veränderungen der Stadtentwicklung 
und der Marktsituation angepasst werden sollte, hat sich die Stadt Leverkusen dazu ent-
schieden, das Einzelhandelskonzept in Teilen fortzuschreiben. Zu diesem Zweck ist ein 
Planungsauftrag an die CIMA Beratung + Management GmbH aus Köln in Höhe von 
37.080,40 € (brutto) vergeben worden. Eine Mitteilung zum weiteren Vorgehen an die 
Politik erfolgte am 21.02.2025.  
 
Ziel der Teilfortschreibung ist es, eine rechtssichere und aktuelle Entscheidungsgrund-
lage für laufende Bauleitplanverfahren mit einzelhandelsrelevanten Fragestellungen und 
einzelhandelsrelevante Genehmigungsverfahren zu erhalten. Dabei handelt es sich je-
doch nicht um eine klassische Fortschreibung des Gesamtkonzeptes, sondern um eine 
Teilfortschreibung/Ergänzung des bisherigen Konzeptes um das Thema Nahversor-
gung.  
 
Methodisches Vorgehen: 
Die vorliegende Teilfortschreibung baut auf folgenden Einzelschritten auf:  
 

 Aktualisierte Bestandsaufnahme: Im Rahmen intensiver Vor-Ort-Begehungen im De-
zember 2023 erfolgte eine Fortschreibung bzw. Aktualisierung der Bestandsdaten für 
die nahversorgungsrelevanten Sortimente gemäß Leverkusener Sortimentsliste (Ver-
kaufsflächen, Umsatz). Die Methodik entspricht dabei der Vorgehensweise wie bei 
der Erstellung des Einzelhandelskonzeptes (Fortschreibung 2017). Die Datenaus-
wertung liefert nach Warengruppen differenzierte Aussagen zur Verkaufsflächenaus-
stattung und zum Versorgungsgrad in den einzelnen Teilräumen. 
 

 Standortbegutachtung und -bewertung der zentralen Versorgungsbereiche im Stadt-
gebiet: Aufnahme der nahversorgungsrelevanten Angebote in den zentralen Versor-
gungsbereichen (Verkaufsflächen, Umsätze, Wettbewerbsfähigkeit der wichtigsten 
Anbieter, räumliche Verteilung der Anbieter innerhalb der Zentren). Gemäß Einzel-
handelskonzept (2017) handelt es sich um das Hauptzentrum Wiesdorf, die beiden 
Stadtbezirkszentren Leverkusen-Opladen und Leverkusen-Schlebusch sowie 15 
Nahversorgungszentren (NVZ). Überprüfung, ob die einzelnen zentralen Versor-
gungsbereiche (ZVB) die Anforderungen und Funktionen, die an einen ZVB gestellt 
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werden, nach wie vor erfüllen oder einzelne ZVB nicht mehr rechtssicher begründbar 
sind und damit aus dem Zentrenkonzept herausgenommen werden müssen. 

 

 Standortbegutachtung und -bewertung der solitären Nahversorgungslagen sowie der 
nicht integrierten Standorte im Stadtgebiet: Die Versorgung der Bevölkerung im 
Stadtgebiet Leverkusen erfolgt über die ZVB hinaus durch derzeit 18 Lebensmittel-
märkte in städtebaulich integrierten und nicht-integrierten Lagen. In der Vergangen-
heit konzentrierten sich die Anfragen und Planungen für Vorhaben des großflächigen 
Einzelhandels mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten (insbesondere Disco-
unter, Supermärkte, Verbrauchermärkte) vermehrt auf diese Standorte außerhalb. 
Es wird eine Begutachtung durchgeführt, welche Standorte für eine Großflächigkeit 
geeignet sind (integrierte Lagen) und an welchen Standorten einer Erweiterung der 
Märke in die Großflächigkeit (nicht-integrierte Lagen) entgegenzusteuern ist. 

 

 Aufzeigen von planerischen Handlungsempfehlungen: Aufbauend auf den Vorgaben 
der Landesplanung und Raumordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (Landesent-
wicklungsplan NRW - LEP NRW, Einzelhandelserlass NRW) und unter Berücksichti-
gung der Empfehlungen des gültigen Einzelhandelskonzeptes Stadt Leverkusen 
(Fortschreibung 2017) werden Empfehlungen zur planungsrechtlichen Steuerung 
des Einzelhandels mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten formuliert. Sie 
sollen der rechtssicheren, nachfragegerechten und städtebaulich verträglichen Ver-
sorgung der Bevölkerung im gesamten Stadtgebiet dienen. 

 
Ergebnisse und Inhalte des Konzeptes: 
Im Folgenden werden die wesentlichen Inhalte der Teilfortschreibung zusammengefasst 
dargestellt. Dabei erhebt diese Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  
 
Bestandsaufnahme nahversorgungsrelevante Betriebe 
Bei Betrachtung der Anzahl der nahversorgungsrelevanten Betriebe zwischen 2016 und 
2023 auf gesamtstädtischer Ebene ist ein leichter Rückgang der Betriebsanzahl von 401 
Betrieben im Jahr 2016 auf 350 Betriebe Ende 2023 (-12,7 %) festzustellen. Den Hinter-
grund bilden vor allem die Schließungen der beiden großflächigen Anbietende EDEKA 
(Adolf-Kaschny-Straße in Leverkusen-Küppersteg) und REAL (Stixchesstraße in Lever-
kusen-Manfort), die in der Bilanz nicht vollständig durch die Neubelegung des REAL-
Standortes durch die Fa. KAUFLAND und weitere Veränderungen an anderer Stelle (u. 
a. Neueröffnung REWE an der Düsseldorfer Straße im Stadtbezirkszentrum Lever-
kusen-Opladen) ausgeglichen wurden.  
 
Die dargelegte rückläufige Entwicklung der Betriebsanzahl im Einzelhandel liegt im bun-
desweiten Trend, der sowohl Grund- als auch Mittel- und Oberzentren betrifft. Es ist je-
doch zu erwarten, dass bei der Umsetzung verschiedener Planungen im Bereich der 
Nahversorgung (bspw. Entwicklung der nbso-Westflächen, Neubauvorhaben NVZ 
Fettehenne, Neustrukturierung NVZ Rheindorf-Nord) der Rückgang nicht nur kompen-
siert, sondern die Gesamtverkaufsfläche der nahversorgungsrelevanten Sortimente so-
gar über den Bestand von 2016 ansteigen wird.  
 
Verkaufsfläche Nahrungs- und Genussmittel je Einwohner im Stadtteil: 
Um einen Überblick über die Versorgungsstrukturen in den jeweiligen Stadtteilen zu er-
langen, ist im Laufe der Analysephase die Verkaufsfläche (VKF) der Sortimente Nah-
rungs- und Genussmittel (NuG) je Einwohnende (Ew.) dargestellt worden. Es zeigt sich, 
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dass in einigen Stadtteilen der Versorgungsgrad (m² NuG VKF / Ew.) unterdurchschnitt-
lich ausfällt. Lediglich die Stadtteile Leverkusen-Wiesdorf, Leverkusen-Manfort und Le-
verkusen-Quettingen sind überdurchschnittlich gut mit Lebensmittelverkaufsfläche aus-
gestattet. Mit einem Wert von 0,30 m² Verkaufsfläche je Einwohner ist auf gesamtstädti-
scher Ebene eine durchschnittliche Verkaufsflächendichte festzustellen. Die Verkaufsflä-
chenausstattung des jeweiligen Stadtteils ist für die Bestimmung des wohnortnahen Ver-
sorgungsgebiets eines Vorhabens (s. u.) von essentieller Bedeutung.   
 
Verfahren zur Bestimmung des wohnortnahen Versorgungsgebiets: 
Als wesentliche Maßgabe zur Ansiedlung oder Erweiterung eines großflächigen Lebens-
mittelmarktes außerhalb eines zentralen Versorgungsbereichs wird die Gewährleistung 
der wohnortnahen Versorgung im LEP NRW genannt. Zur Bestimmung des wohnortna-
hen Versorgungsgebiets wird dabei gemäß Einzelhandelserlass als ein erster Orientie-
rungswert die sog. „35 %-Regel“ herangezogen. Demnach dürfen großflächige Einzel-
handelsvorhaben mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten auch außerhalb eines 
zentralen Versorgungsbereichs realisiert werden, wenn der voraussichtliche Gesamtum-
satz 35 % der Kaufkraft im Nahbereich nicht übersteigt. Im Einzelhandelserlass NRW 
(2021) wird jedoch klargestellt, dass diese „35 %-Regel“ nur einen ersten Anhaltswert 
für die Beurteilung liefert, der in Anbetracht der örtlichen Situation zu bewerten ist (Ein-
zelhandelserlass NRW (2021), S. 36). 
 
Demnach hat die Stadt Leverkusen im Rahmen dieser Teilfortschreibung ein entspre-
chend eigenes neues Verfahren entwickelt, um das wohnortnahe Versorgungsgebiet zu 
bestimmen. Gemäß Einzelhandelserlass NRW ist es in Abhängigkeit von der Siedlungs-
struktur und weiteren örtlichen Faktoren neben der Fußwegdistanz auch geboten, die 
Bedeutung des Fahrrades als Verkehrsmittel für die Nahversorgung zu berücksichtigen. 
Hierbei wird eine Entfernung von 2,0 – 2,5 km mit dem Fahrrad als wohnortnah angese-
hen. Die durchgängige und einheitliche Einbeziehung der Fahrrad-Entfernung in die Ab-
grenzung des Nahbereichs eines Planvorhabens im Stadtgebiet Leverkusen würde bei 
Standorten im Kernbereich von Leverkusen-Wiesdorf oder Leverkusen-Opladen gegen-
über der Bestimmung des Nahbereichs über die Fußwegedistanzen jedoch zu einer un-
verhältnismäßig hohen Anzahl von Einwohnenden im Nahbereich führen. Gleichzeitig 
würden in diesem Bereich auch häufig ein oder mehrere Zentren liegen und somit die 
Bevölkerung in diesen Schutzbereichen zur Begründung für die standortangepasste 
Verkaufsflächendimensionierung eines Vorhabens außerhalb der Zentren dienen. Es 
wird daher empfohlen, die Fahrraddistanz nur einzelfallbezogen in die Berechnungen 
einzubeziehen. 
 
Für die Stadt Leverkusen ergeben sich demnach folgende Prüfschritte bei der Ermittlung 
des wohnortnahen Versorgungsgebiets:  
 

 Standardmäßig wird der fußläufige Versorgungsbereich mit einer Fußwegedistanz 
von 1.000 m ermittelt. 

 Liegt auch für den weiteren Stadtbereich (2.000 Meter-Distanz) eine Unterversor-
gung vor, kann der 1.000 Meter-Versorgungsbereich um eine 2.000 Meter-Fahrrad-
distanz erweitert werden. Als Orientierungswert kann hier die Verkaufsfläche Nah-
rungs- und Genussmittel je Einwohner im Stadtteil (s. o.) herangezogen werden.  

 Für den 1.000 Meter-Versorgungsbereich wird für die Kaufkraftberechnungen 100 % 
der ansässigen Bevölkerung zugrunde gelegt, für den darüber hinaus gehenden Be-
reich der wohnortnahen Fahrraddistanz 50 % der ansässigen Bevölkerung. 
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 Überschneidet sich der Versorgungsbereich mit einem oder mehreren zentralen Ver-
sorgungsbereichen, bleibt die dort lebende Bevölkerung für die Berechnungen unbe-
rücksichtigt. 

 
Versorgungsstrukturen im Stadtbezirk I: 
Im Rahmen der Standortbewertung des Stadtbezirks I konnten die vier zentralen Versor-
gungsbereiche Hauptzentrum (HZ) City Leverkusen sowie die NVZ Leverkusen-Manfort, 
Leverkusen-Hitdorf und Leverkusen-Rheindorf (Süd) in ihrer Funktion und bisherigen 
Abgrenzung bestätigt werden. Aufgrund des geringen Geschäftsbesatzes bzw. der gro-
ßen Distanzen zwischen den einzelnen Betrieben ist dagegen eine Einstufung des bis-
herigen NVZ Heidehöhe/Sauerbruchstraße als zentraler Versorgungsbereich nicht mehr 
rechtssicher zu begründen. An dieser Stelle wurde die Rücknahme des zentralen Ver-
sorgungsbereichs sowie eine Einstufung des vorhandenen Netto-Marktes Kalkstraße als 
solitäre Nahversorgungslage „Heidehöhe“ vorgenommen.  
 
Darüber hinaus ergibt sich für ein weiteres NVZ, das NVZ Rheindorf-Nord, eine Verän-
derung: Hier wurde die räumliche Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs an 
die städtebauliche Planung zur Neugestaltung des Königsberger Platzes angepasst. Der 
entsprechende Beschluss zur Neuabgrenzung steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass 
die Planung in der vorliegenden Form realisiert wird. Die generelle Einstufung des 
Standorts als zentraler Versorgungsbereich bleibt hierbei bestehen. Insgesamt ergän-
zen im Stadtbezirk I vier solitäre Nahversorgungslagen (Hitdorfer Straße, Felder Straße, 
Peschstraße, Heidehöhe) das Netz der zentralen Versorgungsbereiche. Außerdem wer-
den mit den Standorten Stixchesstraße und Gneisenaustraße zwei städtebaulich nicht-
integrierte Lagen in das Konzept eingestellt.  
 
Versorgungsstrukturen im Stadtbezirk II: 
Im Stadtbezirk II stehen neben dem Stadtbezirkszentrum Leverkusen-Opladen die NVZ 
Leverkusen-Bürrig, Leverkusen-Küppersteg und Leverkusen-Bergisch Neukirchen in 
Form eines zentralen Versorgungsbereichs für die Versorgung der Bevölkerung bereit. 
Diese bleiben zugleich in ihrer bisherigen Abgrenzung bestehen. Die Ausweisung des 
im gültigen Einzelhandelskonzept (Fortschreibung 2017) bestehenden NVZ Leverkusen-
Quettingen als zentraler Versorgungsbereich ist in rechtlicher Hinsicht nicht mehr be-
gründbar, da der polnische Supermarkt POLONESS hier die alleinige Versorgungsfunk-
tion übernimmt. Aufgrund dessen wird POLONESS (Quettinger Straße 175) als solitäre 
Nahversorgungslage („Quettingen Ortsmitte“) in städtebaulich integrierter Lage einge-
stuft. Darüber hinaus ist der Stadtbezirk II führend in der Ausweisung von Nahversor-
gungsstandorten außerhalb zentraler Versorgungsbereiche: Insgesamt bilden sechs 
Standorte eine solitäre Nahversorgungslage in städtebaulich integrierter Lage (Gerhart-
Hauptmann-Straße, Lidl (Bonner Straße), Pommernstraße, Lützenkirchener Straße, 
Quettinger Straße, Hardenbergstraße), drei städtebaulich nicht integrierte Standorte 
(Bonner Straße (Aldi), Adolf-Kaschny-Straße, Schlebuscher Straße (Leverkusen-
Fixheide)) ergänzen außerdem das Nahversorgungsnetz.   
 
Versorgungsstrukturen im Stadtbezirk III: 
Der Stadtbezirk III verfügt im Vergleich zur Gesamtstadt über die meisten zentralen Ver-
sorgungsbereiche. Insgesamt stehen den Bewohnenden für die Nahversorgung sieben 
zentrale Versorgungsbereiche (Stadtbezirkszentrum Leverkusen-Schlebusch, NVZ 
Willy-Brandt-Ring/Mülheimer Straße, NVZ Waldsiedlung, NVZ Leverkusen-Alkenrath, 
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NVZ Leverkusen-Fettehenne, NVZ Leverkusen-Steinbüchel, NVZ Leverkusen-Lützenkir-
chen) zur Verfügung. Diese haben sich in Funktion und Abgrenzung gegenüber dem 
gültigen Einzelhandelskonzept (Fortschreibung 2017) nicht verändert. Die beiden solitä-
ren Nahversorgungslagen Ernst-Bloch-Straße/Theodor-Adorno-Straße und Leineweber-
straße ergänzen die Nahversorgung als Versorgungsbereiche in städtebaulich integrier-
ten Lagen.  
 
Im Stadtbezirk III sind keine städtebaulich nicht integrierten Standorte ausgewiesen wor-
den. 
 
 Insgesamt gesehen umfasst das dargelegte Zentrenkonzept ein umfassendes flä-

chendeckendes Netz von Versorgungsstandorten des täglichen Bedarfs. Der bereits 
im Einzelhandelskonzept (Fortschreibung 2017) definierte Standorttyp der „solitären 
Nahversorgungslage in städtebaulich integrierter Lage“ in Form von einzelnen  
Lebensmittelmärkten hat sich als notwendige Ergänzung zu den zentralen Versor-
gungsbereichen bestätigt und wird planerisch befürwortet. Neben den Hauptzentren 
Leverkusen-Wiesdorf sowie den Stadtbezirkszentren Leverkusen-Opladen und Le-
verkusen-Schlebusch werden 13 NVZ und 13 solitäre Nahversorgungslagen (keine 
zentralen Versorgungsbereiche!) in das Konzept eingestellt. Fünf städtebaulich nicht 
integrierte Standorte ergänzen darüber hinaus zwar das Nahversorgungsnetz - einer 
Erweiterung dieser Lagen ist an dieser Stelle jedoch restriktiv zu begegnen.  

 
Planerische Zielvorstellungen der Einzelhandelsentwicklung in der Stadt Leverkusen: 
Die Stadt Leverkusen hat bereits in der Vergangenheit bspw. durch die Beschränkung 
der zulässigen Einzelhandelsnutzung in Sondergebieten bzw. den Ausschluss von Ein-
zelhandelsbetrieben in den Gewerbegebieten bestehende Planungsinstrumente genutzt. 
Aufbauend auf der Analysephase sind für die Stadt Leverkusen in der Teilfortschreibung 
die nachfolgenden planerischen Zielvorstellungen der Einzelhandelsentwicklung erarbei-
tet worden. Diese greifen die im Einzelhandelskonzept (Fortschreibung 2017) bereits 
enthaltenen Steuerungsregeln auf, ergänzen und präzisieren sie in Hinblick auf die kon-
krete Anwendung in der Praxis der Bauleitplanung und der Baugenehmigung. Die be-
sondere Notwendigkeit zur planungsrechtlichen Steuerung der Nahversorgung im Stadt-
gebiet Leverkusen ergibt sich aus dem unvermindert zu beobachtenden Ansiedlungs-
druck des großflächigen Einzelhandels auf Standorte außerhalb der zentralen Versor-
gungsbereiche. 
 
Grundsatz 01: Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kern-
sortimenten sollen in den zentralen Versorgungsbereichen der Stadt Leverkusen oder 
innerhalb der im Zentrenkonzept dargestellten solitären Nahversorgungslagen liegen. 
 
 Ausnahme: Die o. g. großflächigen Betriebe können auch außerhalb zentraler Ver-

sorgungsbereiche an den im Zentrenkonzept als solitäre Nahversorgungslagen in 
städtebaulich integrierten Lagen gekennzeichneten Standorten angesiedelt werden 
(Voraussetzung: eine Entwicklung innerhalb eines zentralen Versorgungsbereichs ist 
aus städtebaulichen oder siedlungsstrukturellen Gründen nicht möglich, der Betrieb 
dient vorwiegend der Verbesserung der wohnortnahen Versorgung, zentrale Versor-
gungsbereiche werden in ihrer Entwicklungsfähigkeit nicht negativ beeinträchtigt). 
Über die im Zentrenkonzept ausgewiesenen solitären Nahversorgungslagen hinaus 
können zukünftig im Einzelfall weitere solitäre Nahversorgungslagen in das Konzept 
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aufgenommen werden. Dies ist insbesondere dann geboten, wenn mit einem ent-
sprechenden Ansiedlungsvorhaben eine Verbesserung der Versorgungssituation in 
einem unterversorgten Stadtteil einhergeht. Hierzu ist jedoch eine vertiefende versor-
gungsstrukturelle Begründung zum Einfügen des neuen Standortes in das Zentren-
konzept erforderlich. 

 
Grundsatz 02: Die Ansiedlung und Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben mit nahver-
sorgungsrelevanten Kernsortimenten an Fachmarktstandorten und anderen städtebau-
lich nicht-integrierten Standorten ist planerisch auszuschließen. 
 
 Ausnahme 01: im Rahmen des Bestandsschutzes sind geringfügige Erweiterungen 

bereits bestehender Betriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten zur Si-
cherung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit möglich. Der genaue Umfang solcher Er-
weiterungsmaßnahmen ist grundsätzlich nur in Form einer Bewertung des konkreten 
Einzelfalls zu ermitteln. Mit Bezug auf die entsprechenden Erläuterungen zu Ziel 6.5-
7 LEP NRW beurteilt sich die „Geringfügigkeit“ einer Erweiterung danach, ob sie im 
Verhältnis angemessen ist. Der quantitative Maßstab dafür ist ein Vergleich der vor-
handenen mit den durch die Planung erweiterten Verkaufsflächen und Sortimente. 
Hier kommt es auf ihre Erweiterung in absoluter Größe und im relativen Verhältnis 
zum bisherigen Bestand an. 

 
 Ausnahme 02: Innerhalb von Gewerbegebieten sind kleinflächige Einzelhandelsbe-

triebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten ausnahmsweise zulässig, so-
fern diese überwiegend (mehr als 50 % der Kundinnen und Kunden aus dem fußläu-
figen Umfeld) der Versorgung der Beschäftigten in diesem Gebiet dienen. Planeri-
sches Ziel ist es dabei, die Gewerbebiete als Orte des Arbeitens auch für die Be-
schäftigten durch ein entsprechendes Angebot des täglichen Bedarfs zu sichern und 
attraktiv zu gestalten (z. B. Kiosk, Bäckerei). Voraussetzung sollte sein, dass in fuß-
läufiger Entfernung zu dem Gebiet kein zentraler Versorgungsbereich mit den ent-
sprechenden Angeboten vorhanden ist. Eine Einzelfallprüfung ist hierfür erforderlich.  

 
Schlussfolgerungen/Weitere Vorgehensweise: 
Mehr als sieben Jahre nach dem förmlichen Beschluss des Einzelhandelskonzeptes  
Leverkusen (2017) durch den Rat der Stadt Leverkusen erfolgt mit der vorliegenden 
Teilfortschreibung eine aktuelle Überprüfung der Angebots- und Nachfragesituation im 
Bereich der Nahversorgung sowie eine Evaluierung der nahversorgungsrelevanten Ziele 
und konzeptionellen Vorgaben (Zentrenkonzept, Steuerungsregeln). Mit der Beratung in 
den zuständigen Gremien der Stadt Leverkusen und dem abschließenden Beschluss 
der Teilfortschreibung als städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 
Nr. 11 BauGB durch den Rat der Stadt Leverkusen erhält die Stadt Leverkusen ein aktu-
alisiertes und an die derzeitige Rechtssituation und -praxis angepasstes Fachkonzept. 
Die nicht auf die Nahversorgung bezogenen Zielaussagen und Empfehlungen des Ein-
zelhandelskonzeptes Leverkusen (2017) behalten weiterhin ihre Gültigkeit. 
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Anlage/n:  

2025_04_15_VO_Beschlussfassung Teilfortschreibung_612schd_final 
Anlage 1 _ Abwägung TÖB_final 
Anlage 2 _ Abwägung FBe_final 
Anlage 3 _ Abwägung Öffentlichkeit_final 
Teilfortschreibung EHK Leverkusen 2025 erweitert_final (nö) 
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Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Leverkusen 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange analog § 4 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

T 1 Bezirksregierung Köln, Scheidtweilerstraße 4, 50933 Köln 
 

  

 
 

  
Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Die denkmalpflegerischen Belange sind kein Bestandteil der Teilfortschrei-
bung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Leverkusen. Diese werden im 
Rahmen des zukünftigen Planungs- und Genehmigungsverfahrens abgear-
beitet.  
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
  



Anlage 1 zur Vorlage 2025/3315  - 2 - 

 

 

T 2 IHK Köln, An der Schusterinsel 2, 51379 Leverkusen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 
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2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Zu 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2) 

 
Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Die Standorte Quettingen sowie Heidehöhe/Sauerbruchstraße mussten im 
Verlauf der Erarbeitung der Teilfortschreibung von einem ehem. Nahversor-
gungszentrum zu einer solitären Nahversorgungslage herabgestuft werden. 
In beiden Lagen waren der vorhandene Einzelhandelsbesatz sowie die Ver-
fügbarkeit ergänzender Nutzungen aus quantitativer Sicht nicht ausrei-
chend, um eine Zentrumsfunktion rechtssicher begründen zu können.                  
Eine entsprechende Anpassung der Zentrumsausstattung und eine erneute 
Ausweisung als Nahversorgungszentrum ist auf mittel- langfristige Sicht 
wünschenswert, aufgrund der räumlichen Situation sowie der bestehenden 
fehlenden Flächenverfügbarkeiten jedoch schwer umsetzbar.                                                                                                                             
 
Die Eröffnung von Entwicklungsspielräumen für mittelständische Anbieter in 
bestehenden Lagen ist kein Bestandteil der Teilfortschreibung des Einzel-
handelskonzeptes. 
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Zu 1) 
 
Zu 2)  

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Anregung wird entsprochen.  

 
Der Anregung wird nicht entsprochen.  
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T 3 Rheinisch-Bergischer Kreis, Am Rübezahlwald 7,                                        
51469 Bergisch Gladbach 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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T 4 Stadt Bergisch Gladbach, Wilhelm-Wagener-Platz,                                           
51429 Bergisch Gladbach 
 

  

 
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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T 5 Stadt Köln, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln 
 

  

 
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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T 6 Stadt Monheim, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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T 7 Wirtschaftsförderung Leverkusen, Stauffenbergstraße 14-20,                   
51379 Leverkusen  
 

  

 
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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T 8 Stadt Langenfeld, Konrad-Adenauer-Platz 1, 40764 Langenfeld  
 

  

 
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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T 9 Stadt Leichlingen, Am Büscherhof 1, 42799 Leichlingen 
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Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Zu a)  
 
Die konkrete Betrachtung der Auswirkungen des Vorhabens auf die umlie-
genden Städte und Gemeinden erfolgt im Rahmen des späteren Bauleit-
planverfahrens.   
 
Zu b) 
 
Die Teilfortschreibung des Einzelhandelskonzeptes betrachtet den Versor-
gungsraum innerhalb der Stadtgrenzen Leverkusens. Eine Ausweitung des 
Betrachtungsrahmens auf die angrenzenden Städte und Gemeinden würde 
den Rahmen des Konzeptes sprengen.  
Im Rahmen eines späteren Bauleitplanverfahrens ist die Verträglichkeit des 
Einzelhandels zu überprüfen. Hierbei werden zugleich die Auswirkungen auf 
die umliegenden Städte und Gemeinden betrachtet und damit auch die 
Stadt Leichlingen über die Entwicklung frühzeitig informiert werden.  
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Zu a) 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen.  
 
Zu b) 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen.  
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Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Leverkusen 
Beteiligung der Öffentlichkeit analog § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 

F 1 Fachbereich 04 
 

  

 
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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F 2 Fachbereich 31 
 

  

 
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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F 3 Fachbereich 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
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Zu 1) 
 
 
 
 
 
Zu 2) 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die seitens der Unteren Naturschutzbehörde dargelegten Sachverhalte stel-
len keinen Bestandteil der vorliegenden Teilfortschreibung des Einzelhan-
delskonzeptes der Stadt Leverkusen dar. Die Belange des Natur-, Land-
schafts- und Artenschutzes sind im Rahmen der späteren Planungs- und 
Genehmigungsverfahren abzuarbeiten.  
 
Die seitens der Unteren Wasserbehörde dargelegten Sachverhalte stellen 
keinen Bestandteil der vorliegenden Teilfortschreibung des Einzelhandels-
konzeptes der Stadt Leverkusen dar. Diese sind im Rahmen der späteren 
Planungs- und Genehmigungsverfahren abzuarbeiten.  
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen wird nicht entsprochen.  
 

 
 
 

F 4 Fachbereich 40 
 

  
 

 
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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F 5 Fachbereich 53 
 

  
 

 
 

  
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Als Bestandteil der zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente 
gem. Leverkusener Sortimentsliste (2017) bilden pharmazeutische Artikel 
(Apothekerwaren) einen wichtigen Baustein innerhalb der Versorgung der 
Leverkusener Bevölkerung.  
Es wird eine Überprüfung der erhobenen Daten anhand der Angaben des 
FB 53 vorgenommen und ggfs. entsprechende Hinweise auf zwischenzeitli-
che Schließungen in das Konzept eingearbeitet. 
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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F 6 Fachbereich 66 
 

  

 
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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F 7 nbso 
 

  

 
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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F 8 TBL 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
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Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Leverkusen 
Beteiligung der Öffentlichkeit analog § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 

Ö 1                                
(gleichzeitig Stellungnahme des NLK e.V.) 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 0.) 
 
Bei der Offenlage eines Einzelhandelskonzeptes handelt es sich um kein 
klassisches Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wie bei 
der Aufstellung eines Bebauungsplans. Eine Offenlage des Konzeptent-
wurfs erfolgt damit auf freiwilliger Basis analog § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
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(BauGB). Demnach verbleibt die Offenlage der Teilfortschreibung des Ein-
zelhandelskonzeptes zugleich unabhängig vom Auslegungszeitraum und 
äußerlichen Rahmenbedingungen wie bspw. Schulferien. Ein Verfahrens-
fehler liegt somit an dieser Stelle nicht vor.  
 
Zu 1.1) 
 
Die detaillierte Prüfung der Zulässigkeit/Nicht-Zulässigkeit von Einzelhan-
delsvorhaben ist nicht Bestandteil der Teilfortschreibung des Einzelhandels-
konzeptes. Diese muss vorhabenbezogen in zukünftigen Planungs- und 
Genehmigungsverfahren erfolgen.  
Zugleich ist eine Prüfung der Genehmigungslage, bspw. ob ein Betrieb un-
zulässigerweise errichtet worden ist, kein Bestandteil der Teilfortschreibung.  
Bei der Betrachtung der Versorgungssituation ist die Verkaufsflächenaus-
stattung ins Verhältnis zur Einwohnerzahl des jeweiligen Stadtteils gesetzt 
worden. Für den Stadtteil Bergisch-Neukirchen ist hierbei mit einer Ver-
kaufsfläche von 0,14 m² NuG-VK/Einwohner eine deutlich unterdurchschnitt-
liche Verkaufsflächenausstattung in der Warengruppe Nahrungs- und Ge-
nussmittel und damit die schlechteste Versorgung im ganzen Stadtgebiet im 
Lebensmittelbereich konstatiert worden. Diese Berechnungsmethode kam 
bereits im Rahmen der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes (2017) 
zur Anwendung. Aufbauend auf dieser Analyse, ist in der Teilfortschreibung 
die Empfehlung zur Ansiedlung eines weiteren Vollsortimenters im Bereich 
Wuppertalstraße ausgesprochen worden.  
 

Zu 2.) – Edeka Pommernstraße  
 
Gemäß der vorliegenden Teilfortschreibung steht der Schutz der Zentren an 
vorderster Stelle. Großflächige Einzelhandelsbetriebe können ausnahms-
weise auch außerhalb Zentraler Versorgungsbereiche zugelassen werden, 
wenn der Betrieb vorwiegend der wohnungsnahen Versorgung dient und 
Zentrale Versorgungsbereiche in ihrer Entwicklungsfähigkeit nicht beein-
trächtigt werden.  
Beim Standort Edeka Pommernstraße handelt es sich um einen dezentra-
len, autokundenorientierten Standort mit wenig Bevölkerungspotential im 
fußläufigen Einzugsgebiet. Der Einzugsbereich des Marktes überschneidet 
sich in erheblichem Maße mit dem Einzugsgebiet des Stadtbezirkszentrums 
Opladen. Es ist zu vermuten, dass der großflächige Edeka-Markt bereits 
heute ein nicht unerhebliches Kaufkraftpotential aus dem Stadtbezirkszent-
rum Opladen abzieht. Aus den o.g. Gründen ist von einer Erweiterung des 
Edeka-Marktes sowie einer Neuansiedlung von weiterem Einzelhandel auf 
dem Areal Alte Fabrik abzusehen. Diese Bewertung ist unabhängig von der 
Ansiedlung von weiterem großflächigen Einzelhandel im Stadtbezirkszent-
rum Opladen.  
 

Zu 2.) – Nahversorgungszentrum Quettingen 
 
Der Aldi-Markt an der Lützenkirchener Straße liegt inmitten eines bevölke-
rungsreichen Bereichs und verfügt über ein mögliches Entwicklungspotential 
mit einer baurechtlichen Genehmigung. Der Netto-Markt Quettinger Straße/ 
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Feldstraße ist größtenteils umgeben von gewerblichen Nutzungen (Gewer-
begebiet Fixheide) und liegt in einem Wohn- und Geschäftshaus, welches 
an dieser Stelle kein Flächenpotential für eine Erweiterung zulässt.  
 

Zu 2.1)  
 
Gemäß der vorliegenden Teilfortschreibung steht der Schutz der Zentren an 
vorderster Stelle. Großflächige Einzelhandelsbetriebe können ausnahms-
weise auch außerhalb Zentraler Versorgungsbereiche zugelassen werden, 
wenn der Betrieb vorwiegend der wohnungsnahen Versorgung dient und 
Zentrale Versorgungsbereiche in ihrer Entwicklungsfähigkeit nicht beein-
trächtigt werden. Beim Standort Aldi/Rewe Schlebuscher Straße handelt es 
sich um einen dezentralen, autokundenorientierten Standort mit einem äu-
ßerst geringen Bevölkerungspotential (ledigl. ca. 1.000 EW) im fußläufigen 
Einzugsgebiet. Aufgrund des Vorhandenseins eines großflächigen Rewe-
Marktes in diesem Bereich ist zu vermuten, dass sich der Standort bereits 
negativ auf die Entwicklung der Zentralen Versorgungsbereiche auswirkt, in 
dem dieser Kaufkraft aus den nächstgelegenen Nahversorgungszentren 
Alkenrath und Quettingen abzieht. Von einer Vergrößerung der Verkaufsflä-
che des Aldi-Marktes und damit dem Entstehen eines weiteren großflächi-
gen Einzelhandelsbetriebes ist von daher dringend abzuraten.   
 

Zu 3.) 
 
Es wird auf die unter Punkt 2.1 genannten Ausführungen verwiesen. 
 

Zu 4.) 
 
Der potentielle Rewe-Markt an der Reuterstraße ist dem Zentralen Versor-
gungsbereich Willy-Brandt-Ring/Mülheimer Straße zuzuordnen. Eine Ent-
wicklung dieses Marktes trägt zum langfristigen Erhalt des Nahversor-
gungszentrums und damit zur Sicherung der Nahversorgung für Teile des 
Stadtteils Schlebusch bei. So ist nach Schließung eines 
kleinflächigen polnischen Supermarktes aktuell kein strukturprägender Le-
bensmittelmarkt im betreffenden Nahversorgungszentrum vorhanden. 
Eine Konkurrenz zum Einzelhandelsstandort an der Stixchesstraße ist an 
dieser Stelle nicht gegeben. Der dort bestehende Lidl-Markt liegt außerhalb 
eines Zentralen Versorgungsbereichs. Eine Erweiterung der Verkaufsfläche 
(VK) des Lidl-Marktes widerspricht den Zielen der Einzelhandelsentwicklung 
der Stadt Leverkusen. Der Stadtteil Manfort weist bereits eine überdurch-
schnittliche VK-Dichte im Lebensmittelsegment auf, darüber hinaus handelt 
es sich um einen dezentralen Standort. Der fußläufige Nahbereich (700 Me-
ter-Radius) des Lidl-Marktes weist ein Einwohnerpotenzial von schätzungs-
weise lediglich 4.000 Einwohnern auf. Mit der im Bebauungsplan festgesetz-
ten Begrenzung der Verkaufsfläche hat die Stadt zudem ihre planerischen 
Zielsetzungen zur Einzelhandelssteuerung für den o.g. Bereich geltend ge-
macht.  
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Zu 5.)  
 
Die Versorgungssituation mit Lebensmittelverkaufsfläche ist sowohl im 
Stadtteil Schlebusch (inkl. Waldsiedlung) als auch im Stadtteil Bergisch-
Neukirchen als unterdurchschnittlich zu bewerten. In der Waldsiedlung gibt 
es keine Möglichkeit, einen zusätzlichen Nahversorger anzusiedeln, da die 
Flächenpotentiale fehlen. Somit stehen für die Versorgung der Bevölkerung 
lediglich ein kleinflächiger Edeka-Markt sowie ergänzende Kleinbetriebe zur 
Verfügung. Im Stadtteil Bergisch-Neukirchen dagegen besteht mit der Flä-
che an der Wuppertalstraße eine Möglichkeit, im Rahmen der Ansiedlung 
eines Vollsortimenters die Verkaufsflächendichte auf ein standortangemes-
senes Niveau ansteigen zu lassen.  
 
Zu 5.1)  
 
Eine Nahversorgung kann durchaus durch Einzelhandelsbetriebe mit einer 
kleinen Verkaufsflächengröße sichergestellt werden. Dies ist oftmals dann 
der Fall, wenn auf Grund der Lage eines Marktes in einem Wohnhaus kein 
weiteres Flächenpotenzial vorhanden ist. Der Netto City, Felderstraße 120, 
ist als ein solches Beispiel anzusehen. Dieser liegt in siedlungsintegrierter 
Lage in einem Wohnhaus und weist keinerlei Flächenpotential für eine Er-
weiterung auf. 
 
Zu 5.2)  
 
Das Standortumfeld des Penny-Marktes an der Gneisenaustraße ist maß-
geblich durch Gewerbe geprägt. Eine seitens des Verfassers dieser Stel-
lungnahme dargelegte Einwohnerzahl von rd. 5.700 Einwohnern im Nahbe-
reich begründet nicht annähernd eine Nahversorgungsfunktion des Vorha-
bens. Mit einem Wert von 1,12 m² NuG VK/Einwohner ist der Stadtteil Man-
fort darüber hinaus deutlich überversorgt. Eine zusätzliche Verkaufsfläche 
im Lebensmittelsegment wäre damit nicht bedarfsgerecht.  
 
Zu 5.3)  
 
Der Netto-Markt, Kalkstraße 124, stellt einen wichtigen Versorgungsstandort 
in städtebaulich integrierter Lage dar. Der Einzelhandelsbesatz sowie das 
Vorhandensein ergänzender Nutzungen im Nahversorgungszentrum Heide-
höhe/Sauerbruchstraße ist jedoch zu gering, als dass dieser Bereich pla-
nungsrechtlich als Zentraler Versorgungsbereich begründet werden und 
damit in dieser Form bestehen bleiben kann. Darüber hinaus stellt die vor-
handene Bahntrasse eine deutliche Barrierewirkung zwischen dem Netto-
Markt und den Angeboten an der Sauerbruchstraße dar. Die Rücknahme 
des Zentralen Versorgungsbereichs und eine Einstufung des vorhandenen 
Netto-Marktes als Solitäre Nahversorgungslage Heidehöhe in städtebaulich 
integrierter Lage wird demnach empfohlen.  
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Zu 6.)  
 
Mit lediglich einem kleinflächigen Edeka-Markt, welcher die Versorgungs-
funktion übernimmt, ist die Angebotssituation im Nahversorgungszentrum 
Fettehenne als unzureichend zu bewerten. Die Ansiedlung eines weiteren 
Lebensmitteldiscounters, eines Drogeriemarktes sowie weiterer ergänzen-
der Angebote wird die Angebotssituation im Zentralen Versorgungsbereich 
Fettehenne deutlich verbessern und zu einer zukünftig bipolaren Struktur 
mit Angebotskonzentrationen an beiden Enden des Nahversorgungszent-
rums führen. Die Verträglichkeit des Vorhabens ist bereits im Rahmen eines 
Gutachtens der CIMA GmbH bestätigt worden. Die Verkaufsfläche des Dro-
geriemarktes sowie des Discounters war ursprünglich sogar höher ange-
setzt; im o.g. Gutachten ist die Empfehlung ausgesprochen worden, die 
Verkaufsfläche der Märkte bis unter die Schwelle der Großflächigkeit zu re-
duzieren.  
 
Zu 7.)  
 
Mit der Etablierung zusätzlicher Wohneinheiten im Neubaugebiet Fester 
Weg wird die Kaufkraft im Nahbereich des Einzelhandelsstandorts Ernst-
Bloch-Straße/Theodor-Adorno-Straße kontinuierlich ansteigen. Aufgrund der 
geringen Ausstattung des Stadtteils Steinbüchel mit Lebensmittelverkaufs-
fläche sowie der Nachbarschaft zu Wohnnutzungen ist eine geringfügige 
Erweiterung des Aldi-Marktes trotz der Gewerbegebietslage zu befürworten. 
Im Rahmen des Planverfahrens ist zu untersuchen, ob und in welchem Um-
fang im Sinne einer Bestandssicherung der Märkte eine verträgliche Erwei-
terung möglich ist.  
 
Zu 7.1)  
 
Der Aldi-Markt, Hitdorfer Straße 79, liegt in städtebaulich integrierter Lage 
mit einem ausreichenden Einwohnerpotential, um eine Nahversorgungs-
funktion des Vorhabens begründen zu können. Die Verkaufsflächendimen-
sionierung des Marktes ist als angemessen und ausreichend bewertet wor-
den, aktuell sind keine Erweiterungsabsichten bekannt. Im Falle einer er-
neuten Erweiterung ist der bestehende Bebauungsplan anzupassen. Kauf-
kraftabflüsse für den Stadtteil Rheindorf sind in diesem Fall nicht prognosti-
ziert worden.  
 
Zu 8.)  
 
Aufgrund divergierender Auffassungen seitens Eigentümer, Betreiber, Be-
zirksregierung und Stadtverwaltung über die Auswirkungen der Zusammen-
legung des Getränkemarktes und des Vollsortimenters konnte keine Eini-
gung über eine verträgliche Verkaufsflächengröße und rechtssichere Ab-
wicklung im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens erzielt werden. 
Daher besteht das planungsrechtliche Ziel darin, den Bestand mittels Be-
bauungsplan festzusetzen. 
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Zu 8.1)  
 
Bei dem Lidl-Standort Bonner Straße handelt es sich um einen einzelnen 
Anbieter im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) in städtebaulich inte-
grierter Lage. Sowohl die Verträglichkeitsuntersuchung, als auch eine er-
gänzend beauftragte Plausibilitätsprüfung kommen zu dem Ergebnis, dass 
im Zuge der Erweiterung keine Auswirkungen auf die Zentralen Versor-
gungsbereiche der Stadt Leverkusen gem. § 34 Abs. 3 BauGB einhergehen. 
Bei dem Standort Rewe Gerhart-Hauptmann-Straße dagegen handelt es 
sich um die Zusammenlegung zweier Märkte in einem Gebiet, in dem ein 
Bebauungsplan (§ 30 BauGB) in Aufstellung ist.   
 
Zu 8.2)  
 
Der Aldi-Standort Bonner Straße liegt in städtebaulich nicht-integrierter Ge-
werbegebietslage und weist ein geringes Bevölkerungspotential im fußläufi-
gen Einzugsbereich auf. Die Bonner Straße als stark befahrene, innerörtli-
che Haupterschließung grenzt den Standort von den ostseitig gelegenen, 
kompakt bebauten Wohngebieten ab. Auf Grund dessen kommt dieser Be-
reich für eine Einstufung als Solitäre Nahversorgungslage nicht in Frage.  
 
Zu 9.)  
 
Die Genehmigungsfähigkeit von Einzelhandelsvorhaben ist nicht Bestandteil 
der Teilfortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Leverkusen.  
 
Zu 10.)  
 
Aufgrund der direkten Nachbarschaft zum Zentralen Versorgungsbereich 
Küppersteg sowie des nur geringfügigen direkten Wohngebietsanschlusses 
ist von einer Erweiterung des Lidl-Marktes Hardenbergstraße abzusehen.  
Die direkte Nachbarschaft zum Zentralen Versorgungsbereich mit großen 
Überschneidungen der fußläufigen Nahbereiche stellt keine Ergänzung, 
sondern eine Konkurrenz zum Nahversorgungszentrum Küppersteg dar.  
 
Zu 11.)  
 
Die Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 09.12.1996 zur Beherrschung der 
Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Seveso-II-
Richtlinie) ist am 03.02.1997 in Kraft getreten. Erstmalig war nun in Art. 12 
die Forderung der Wahrung eines angemessenen Abstands zwischen Be-
triebsbereichen und so genannten schutzbedürftigen Nutzungen enthalten. 
Zu diesen gehören beispielsweise Wohngebäude/-gebiete, öffentlich ge-
nutzte Gebäude und Gebiete, Erholungsgebiete und – so weit wie möglich – 
Hauptverkehrswege. Die europarechtlichen Regelungen wurden in den 
Folgejahren in der Störfallverordnung (12. BImSchV) sowie § 50 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in deutsches Recht umgesetzt. 
Das Planungsrecht für den Einzelhandelsstandort (ursprünglich Lebensmit-
teldiscounter, Drogeriemarkt, Elektro-Fachmarkt) an der Peschstraße wur-
de/wird durch den Bebauungsplan Nr. 122 b/I „Wiesdorf – Peschstraße“ ge-
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schaffen, welcher am 12.03.1997 Rechtskraft erlangt hat. Der Bebauungs-
plan betrachtet die Seveso-Thematik nicht. Der Einzelhandelsstandort liegt 
gemäß dem gesamtstädtischen Seveso-II-Konzept von 2015 innerhalb der 
Planungszone 1, wo „vereinzelte schutzbedürftige Nutzungen (bestehen), 
wie Wohngebäude oder Einzelhandelsbetriebe, die nach heutigem Stand 
dort nicht mehr genehmigt werden dürften. Sie genießen Bestandsschutz. 
Nutzungsänderungen, Umnutzungen oder Erweiterungen unterliegen hin-
sichtlich ihrer Zulässigkeit der Einzelfallprüfung.“ (Konzeptioneller Gutach-
tenteil, S. 29) Vorhaben dieser Art sind allerdings nicht automatisch ausge-
schlossen oder abzulehnen, weil der Standort innerhalb eines angemesse-
nen Sicherheitsabstands liegt.  
Die Betrachtung der Seveso-Thematik ist, da der Bebauungsplan hierzu 
keine Aussagen trifft, im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zur Er-
weiterung des Aldi-Standortes an der Peschstraße erfolgt. Dem Bauantrag 
wurde ein durch einen nach § 29b BImSchG bekannt gegebenen Sachver-
ständigen erstelltes objektbezogenes Seveso-Schutzkonzept beigefügt, 
welches Bestandteil der Baugenehmigung ist.  
 
Zu 12.)  
 
Die Ansiedlung eines zusätzlichen Nahversorgungsbetriebes in der City C 
stellt lediglich eine Empfehlung dar; die Verträglichkeit eines solchen Betrie-
bes ist im Rahmen des späteren Planungs- und Genehmigungsverfahrens 
zu überprüfen.  
 
Zu 13.)  
 
Die Bewertung, ob ein Standort als Solitäre Nahversorgungslage einzustu-
fen ist, erfolgte nach vier Themenbereichen anhand von insgesamt neun 
Indikatoren. Das dem Konzept zu Grunde liegende Bewertungsschema ist 
der nachfolgenden Abb.1 zu entnehmen. 
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Abb. 1: Bewertungskriterien zur zusammenfassenden Bewertung der Solitären Nahversor-
gungslagen 

 
Die bisherige fachliche Einschätzung wird im Gutachten bestätigt und durch 
das Thema Nahversorgung ergänzt.  
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
 
Den Anregungen wird nicht entsprochen.  
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Ö 2 Wir für Bergisch Neukirchen  
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6) 

 

 
 

 
 
 
Zu 1) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Pattscheid weist mit lediglich 1.999 Einwohnern (Quelle: Stadt Leverkusen, 
Stand: 31.12.2023) keine ausreichende Größe für eine eigenständige Nah-
versorgung auf; hinzu kommt die Randlage innerhalb des Stadtgebietes und 
die nicht vorhandenen Entwicklungsansätze im zentralen Siedlungsbereich. 
Es ist daher – auch unter Berücksichtigung der insgesamt ländlichen Struk-
turen innerhalb des Stadtteils Bergisch-Neukirchen - geboten, die Versor-
gung innerhalb des Stadtteils auf den Zentralen Versorgungsbereich Ber-
gisch-Neukirchen zu konzentrieren. 
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Zu 2) 
 
 
Zu 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4)  
 
 
 
Zu 5) 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6) 

 
Fragen der Genehmigung von Einzelhandelsvorhaben sind nicht Bestandteil 
der Teilfortschreibung des Einzelhandelskonzeptes.   
 
Ob eine Unterversorgung in einem Stadtteil besteht, hängt nicht von der 
Beschaffenheit einzelner Märkte ab, sondern bemisst sich nach der Ver-
kaufsfläche/Einwohner in dem jeweiligen Bereich. Für den Stadtteil Ber-
gisch-Neukirchen ist mit einer Verkaufsfläche von 0,14 m²/Einwohner eine 
deutlich unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung im Lebensmit-
telsegment ermittelt worden. Aufgrund dessen wurde die Empfehlung aus-
gesprochen, einen zusätzlichen Vollsortimenter im Nahversorgungszentrum 
Bergisch-Neukirchen zu etablieren.  
 
Die Ansiedlung eines Vollsortimenters würde die Kaufkraftbindung im Nah-
versorgungszentrum Bergisch-Neukirchen deutlich erhöhen, wovon auch 
kleinere zentrumstypische Nutzungen profitieren könnten.  
 
Bei der für den Bau eines Vollsortimenters vorgeschlagenen Fläche handelt 
es sich um eine Möglichkeit, die Unterversorgung im Stadtteil Bergisch-
Neukirchen langfristig auszugleichen und die Verkaufsfläche/Einwohner auf 
ein standortangemessenes Niveau ansteigen zu lassen. Demnach ist die 
Fläche zugleich in die Planzeichnung mit aufzunehmen. Alle weiteren Be-
lange sind im Rahmen des späteren Planungs- und Genehmigungsverfah-
rens abzuarbeiten.  
 
Es wird auf die unter Punkt 5 genannten Ausführungen verwiesen.  
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen wird nicht entsprochen. 
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Ö 3 
 

  

 
 

  
Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Bei der Betrachtung der Versorgungssituation ist die Verkaufsflächenaus-
stattung ins Verhältnis zur Einwohnerzahl des jeweiligen Stadtteils gesetzt 
worden. Für den Stadtteil Bergisch-Neukirchen ist hierbei mit einer Ver-
kaufsfläche von 0,14 m² NuG-VK/Einwohner eine deutlich unterdurchschnitt-
liche Verkaufsflächenausstattung in der Warengruppe Nahrungs- und Ge-
nussmittel und damit die geringste Verkaufsflächenausstattung aller Stadt-
teile konstatiert worden. Diese Berechnungsmethode kam bereits im Rah-
men der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes (2017) zur Anwen-
dung. Aufbauend auf diesem Sachverhalt, ist in der Teilfortschreibung die 
Empfehlung zur Ansiedlung eines weiteren Vollsortimenters im Bereich 
Wuppertalstraße ausgesprochen worden. Alle weiteren Belange (Natur- und 
Artenschutz, Verkehr, etc.) sind im Rahmen des späteren Planungs- und 
Genehmigungsverfahrens abzuarbeiten. 
Die Ansiedlung eines Vollsortimenters würde die Kaufkraftbindung im Nah-
versorgungszentrum Bergisch-Neukirchen deutlich erhöhen, wovon auch 
kleinere zentrumstypische Nutzungen profitieren könnten.  
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen wird nicht entsprochen.  
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Ö 4 
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Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Die Analyse des Stadtteils Bergisch-Neukirchen hinsichtlich seiner zukünftig 
planerisch verfolgten und tragfähigen Nahversorgung entspricht der Tiefe 
der Betrachtung in den anderen Stadtteilen. 
Bei der Betrachtung der Versorgungssituation ist die Verkaufsflächenaus-
stattung ins Verhältnis zur Einwohnerzahl des jeweiligen Stadtteils gesetzt 
worden. Für den Stadtteil Bergisch-Neukirchen ist hierbei mit einer Ver-
kaufsfläche von 0,14 m² NuG-VK/Einwohner eine deutlich unterdurchschnitt-
liche Verkaufsflächenausstattung in der Warengruppe Nahrungs- und Ge-
nussmittel und damit die geringste Verkaufsflächenausstattung aller Stadt-
teile konstatiert worden. Diese Berechnungsmethode kam bereits im Rah-
men der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes (2017) zur Anwen-
dung. Aufbauend auf diesem Sachverhalt, ist in der Teilfortschreibung die 
Empfehlung zur Ansiedlung eines weiteren Vollsortimenters im Bereich 
Wuppertalstraße ausgesprochen worden. Alle weiteren Belange (Natur- und 
Artenschutz, Verkehr, etc.) sind im Rahmen des späteren Planungs- und 
Genehmigungsverfahrens abzuarbeiten. 
Die Ansiedlung eines Vollsortimenters würde die Kaufkraftbindung im Nah-
versorgungszentrum Bergisch-Neukirchen deutlich erhöhen, wovon auch 
kleinere zentrumstypische Nutzungen profitieren könnten.  
Pattscheid weist mit lediglich 1.999 Ew. (Quelle: Stadt Leverkusen, Stand: 
31.12.2023) keine ausreichende Größe für eine eigenständige Nahversor-
gung auf; hinzu kommt die Randlage innerhalb des Stadtgebietes und die 
nicht vorhandenen Entwicklungsansätze im zentralen Siedlungsbereich. Es 
ist daher – auch unter Berücksichtigung der insgesamt ländlichen Strukturen 
innerhalb des Stadtteils Bergisch-Neukirchen - geboten, die Versorgung 
innerhalb des Stadtteils auf den Zentralen Versorgungsbereich Bergisch-
Neukirchen zu konzentrieren. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen wird nicht entsprochen.  
 

 
 
 

Ö 5 
 

  

 
 

  
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Bei dem Standort für einen neuen Vollsortimenter in Bergisch-Neukirchen 
handelt es sich um eine Empfehlung, durch die die bestehende im Gutach-
ten ermittelte Unterversorgung im Stadtteil Bergisch-Neukirchen ausgegli-
chen werden kann. Alle hierfür notwendigen Belange (Natur- und Arten-
schutz, Verkehr, etc.) sind im Rahmen des späteren Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahrens abzuarbeiten. 
Ein zusätzlicher Vollsortimenter würde zu einer Erhöhung der Kaufkraftbin-
dung im Nahversorgungszentrum Bergisch-Neukirchen führen und damit 
zugleich Kunden für weitere kleinere Einzelhandelsbetriebe generieren.  
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen wird nicht entsprochen.  
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Ö 6 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Bei der Betrachtung der Versorgungssituation ist die Verkaufsflächenaus-
stattung ins Verhältnis zur Einwohnerzahl des jeweiligen Stadtteils gesetzt 
worden. Für den Stadtteil Bergisch-Neukirchen ist hierbei mit einer Ver-
kaufsfläche von 0,14 m² NuG-VK/Einwohner eine deutlich unterdurchschnitt-
liche Verkaufsflächenausstattung in der Warengruppe Nahrungs- und Ge-
nussmittel und damit die geringste Verkaufsflächenausstattung aller Stadt-
teile konstatiert worden. 
Aufbauend auf diesem Sachverhalt, ist in der Teilfortschreibung die Empfeh-
lung zur Ansiedlung eines weiteren Vollsortimenters im Bereich Wuppertal-
straße ausgesprochen worden. Alle weiteren Belange (Natur- und Arten-
schutz, Verkehr, etc.) sind im Rahmen des späteren Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahrens abzuarbeiten. 
Ein zusätzlicher Vollsortimenter würde darüber hinaus zu einer Erhöhung 
der Kaufkraftbindung im Nahversorgungszentrum Bergisch-Neukirchen füh-
ren und damit zugleich Kunden für weitere kleinere Einzelhandelsbetriebe 
generieren.  
Die Analyse des Stadtteils Bergisch-Neukirchen hinsichtlich seiner zukünftig 
planerisch verfolgten und tragfähigen Nahversorgung entspricht der Tiefe 
der Betrachtung in den anderen Stadtteilen. 
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen wird nicht entsprochen.  
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Ö 7  
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Zu 1)  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3) 

 
An der Planzeichnung zur Ausweisung eines Nahversorgungszentrums ist 
festzuhalten, um dem mit Lebensmittelverkaufsfläche unterversorgten Stadt-
teil Bergisch-Neukirchen langfristig die Möglichkeit zu eröffnen, einen zu-
sätzlichen Vollsortimenter im Stadtteil anzusiedeln. Hierbei handelt es sich 
zunächst um eine Empfehlung; alle weiteren Belange (Natur- und Arten-
schutz, Verkehr, etc.) sind im Rahmen des späteren Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahrens abzuarbeiten.  
 
Die Analyse des Stadtteils Bergisch-Neukirchen hinsichtlich seiner zukünftig 
planerisch verfolgten und tragfähigen Nahversorgung entspricht der Tiefe 
der Betrachtung in den anderen Statteilen. Pattscheid weist mit lediglich 
1.999 Einwohnern (Quelle: Stadt Leverkusen, Stand: 31.12.2023) keine 
ausreichende Größe für eine eigenständige Nahversorgung auf; hinzu 
kommt die Randlage innerhalb des Stadtgebietes und die nicht vorhande-
nen Entwicklungsansätze im zentralen Siedlungsbereich. Es ist daher – 
auch unter Berücksichtigung der insgesamt ländlichen Strukturen innerhalb 
des Stadtteils Bergisch-Neukirchen - geboten, die Versorgung innerhalb des 
Stadtteils auf den Zentralen Versorgungsbereich Bergisch-Neukirchen zu 
konzentrieren. 
Ein zusätzlicher Vollsortimenter würde zu einer Erhöhung der Kaufkraftbin-
dung im Nahversorgungszentrum Bergisch-Neukirchen führen und damit 
zugleich Kunden für weitere kleinere Läden sowie kleinteilige zentrumstypi-
sche Nutzungen generieren.  
 
Die Betrachtung von Verfahren zu Landschafts- und Regionalplänen ist 
nicht Bestandteil der Teilfortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der 
Stadt Leverkusen.  
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen wird nicht entsprochen.  
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Ö 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



Anlage 3 zur Vorlage Nr. 2025/3315  - 34 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Bei den in der Teilfortschreibung des Einzelhandelskonzeptes dargelegten 
Planungen der Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH (WGL) handelt es 
sich lediglich um eine mögliche Entwicklung des Standorts Königsberger 
Platz. Auch ein Weiterbetrieb des Penny-Marktes steht diesem Ansinnen 
nicht entgegen. Ein entsprechender Hinweis wird zur Klarstellung in das 
Konzept mit aufgenommen.  
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
 
Der Anregung wird entsprochen.  
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